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BESCHLUSSPROTOKOLL 
5. Sitzung vom 17. März 2026 
 
 
Traktandum 1 Vorlage des Stadtrats vom 28. Oktober 2025 
 Erweiterung Hallensportzentrum Schweizersbild 
 
 
Der Grosse Stadtrat heisst die Vorlage des Stadtrats vom 28. Oktober 2025: Erweiterung 
Hallensportzentrum Schweizersbild und den Bericht und Antrag der Geschäftsprüfungs-
kommission vom 24. Februar 2026 mit den heute beschlossenen Änderungen in der 
Schlussabstimmung mit 32 : 0 Stimmen bei 1 Enthaltung wie folgt gut: 
 
1. Der Grosse Stadttrat nimmt Kenntnis von der Vorlage des Stadtrats vom 28. Oktober 

2025 betreffend «Erweiterung Hallensportzentrum Schweizersbild» und vom Bericht 
und Antrag der GPK vom 23. Februar 2026. 
 

2. Der Grosse Stadtrat stimmt der Erneuerung des Baurechtsvertrages (GB Nr. 13928) 
auf einem Teilgrundstück von GB Nr. 21091 mit der Gemeinnützigen Stiftung Schwei-
zersbild (GSS) zwecks Erweiterung der Hallensportanlage gemäss den in der Vorlage 
genannten Bedingungen (Kap. 5.1.2) zu. 

 
3. Der Grosse Stadtrat bewilligt einen Verpflichtungskredit (INV00910, Konto 

5130.5660.00) in der Höhe von 6.030 Mio. Franken für den städtischen Beitrag an die 
Erweiterung des Hallensportzentrums für Jugend- und Breitensport im Schweizers-
bild der Gemeinnützigen Stiftung Schweizersbild (GSS). 

 
4. Der Grosse Stadtrat bewilligt einen wiederkehrenden Kredit von 280‘000 Franken pro 

Jahr (Konto 5130.3636.00) für die Miete bzw. Abgeltung der neuen Halleninfrastruktur 
infolge Nutzung durch Schaffhauser Vereine. 

 
5. Der Grosse Stadtrat nimmt Kenntnis vom Planungsbericht nach Art. 47 RPV zur Zo-

nenplanänderung Nr. 23 «Erweiterung BBC-Arena» vom 10. April 2025 (Beilage 2). 
Der Grosse Stadtrat stimmt der Zonenplanänderung Nr. 23 «Erweiterung BBC 
Arena» zu und setzt die Planvorlage vom 10. April 2025 (Beilage 3) fest. Die Eigen-
tümer der Grundstücke und Gebäude vereinbaren den gegenseitigen Verzicht auf 
das Heimschlagsrecht bis zum 15. September 2095. Die Vereinbarung wird im Grund-
buch eingetragen. 

 
6. Ziffer 3 und Ziffer 4 dieses Beschlusses unterstehen nach Art. 10 lit. d und e der 

Stadtverfassung gemeinsam dem obligatorischen Referendum. 
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Traktandum 2 Vorlage des Stadtrats vom 3. Dezember 2024: Teilrevision der 
   «Verordnung über den Versorgungsauftrag an die Städtischen 
   Werke Schaffhausen (SH POWER) betreffend die Versorgung  
   der Stadt Schaffhausen mit Wärme und Kälte» 
 
 
Der Grosse Stadtrat heisst die Vorlage des Stadtrats vom 3. Dezember 2025: Teilrevision 
der «Verordnung über den Versorgungsauftrag an die Städtischen Werke Schaffhausen 
(SH POWER) betreffend die Versorgung der Stadt Schaffhausen mit Wärme und Kälte» 
und den Bericht und Antrag der Spezialkommission vom 29. Januar 2026 mit den heute 
beschlossenen Änderungen in der Schlussabstimmung mit 27 : 4 Stimmen bei 4 
Enthaltungen wie folgt gut: 
 
1. Der Grosse Stadtrat nimmt Kenntnis von der Vorlage des Stadtrats vom 3. Dezember 

2024 «Teilrevision der Verordnung über den Versorgungsauftrag an die Städtischen 
Werke Schaffhausen (SH POWER) betreffend die Versorgung der Stadt Schaffhau-
sen mit Wärme und Kälte» sowie vom Bericht und Antrag der Spezialkommission 
vom 6. August 2025 und vom zusätzlichen Bericht und Antrag der Spezialkom-
mission, 2. Lesung, vom 7. Januar 2026.  

 
2. Der Grosse Stadtrat lehnt die Teilrevision der Verordnung über den Versorgungsauf-

trag an die Städtischen Werke Schaffhausen (SH POWER) betreffend die Versorgung 
der Stadt Schaffhausen mit Wärme und Kälte (Versorgungsauftrag Wärme und Kälte; 
RSS 7000.15) gemäss Beilage ab. 

 
3. Der Grosse Stadtrat gibt die im Budget 2026 enthaltenen und mit Beschluss 

vom 12. November 2025 genehmigten finanziellen Mittel für die Projektleitung 
Energie und Klima (Konten 6010.3010.00 und 6010.3050.00-3055.00) frei.  

 
4. Der Grosse Stadtrat genehmigt einen Verpflichtungskredit (VER00107) in Höhe von 

150’000 Franken für die externe Unterstützung für Grundlagen zur Vergabe von Kon-
zessionen für Wärmeverbünde zulasten Konto 6010.3132.00 «Honorare Fachexper-
ten» als einmalige, neue Ausgabe.  

 
5. Die Volksmotion «Wärmeverbünde jetzt! Schnell umsetzbare Projekte von Dritten er-

möglichen» (2/2024), erheblich erklärt am 3. September 2024, wird abgeschrieben. 
 
 
IM NAMEN DES GROSSEN STADTRATS 
 
 
Der Präsident: Die Ratssekretärin a.i.: 
 
 
Christoph Hak (GLP) Claudia Indermühle 
 
 
 
 
 
Schaffhausen, 17. März 2026/cinde 


